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Präambel 
Die Marktgemeinde Haag i. OB erlässt aufgrund des § 35 Abs. 6 i.V.m. den § 3, 10 
Abs. 3 und 13 Abs. 2 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017  (BGBl. I, 3634), Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 
24.07.2019, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert  durch § 1 Abs. 38 der Verordnung 
vom 26.03.2019 
folgende  
 
 

Außenbereichssatzung: 
 
 
§ 1 
Vorhaben auf Grundstücken im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung, die 
Wohnzwecken dienen, kann nicht entgegengehalten werden, dass sie einer 
Darstellung im Flächennutzungsplan oder Flächen für die Landwirtschaft oder die 
Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
 
 
§ 2 
(1) Vorhaben im Sinne des § 1 dieser Satzung sind nur zulässig, wenn sie sich 

hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll und der Bauweise in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. 
 

(2) Bestehende ortsbildprägende Einzelgehölze sind zu erhalten. 
 

(3) Oberflächenbefestigungen von Wegen und Flächen sind auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen und soweit möglich mit wasserdurchlässigen Belägen anzulegen.  
 

(4) Mit dem jeweiligen Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan 
einzureichen. Darin ist die Bilanzierung des durch das jeweilige Bauvorhaben 
entstehenden Eingriffs gemäß Bayerischer Kompensationsverordnung sowie 
geeignete Kompensationsmaßnahmen darzustellen (§ 14 ff BNatSchG i.V.m. § 
17 Abs. 4 BNatSchG). Dieser ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
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Planzeichen: 

   Umgriff der Außenbereichssatzung 
 

     Biotop (Biotop-Nr. 7838-1071-001) 
 

    zu erhaltender Baum- und Straubestand 
 
Plandarstellung 1:1.500 
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Begründung 
 
 
Lage: 
Die Marktgemeinde Haag i. OB liegt im westlichen Teil des Landkreises Mühldorf a. 
Inn. Der Ortsteil Stauden befindet sich wiederum Nahe der westlichen 
Gemeindegrenze. 
 
 
Voraussetzung: 
Im Plangebiet existiert derzeit noch ein landwirtschaftliches Anwesen. Daneben 
bestehen noch einige weitere ehemalige landwirtschaftliche Anwesen, als Wohnhaus 
mit ehemals landwirtschaftlich genutzten Nebenräumen. Angesichts der geringen Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe ist der Ortsteil Stauden nicht mehr überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt. Es ist Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden. Die 
Voraussetzungen zur Aufstellung der Außenbereichsatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB 
sind gegeben. Ziel der Satzung ist es, eine sinnvolle Nutzung oder Ersatzbauten für 
die teilweise leerstehenden Gebäude zu ermöglichen. Außerdem soll die Möglichkeit 
gegeben werden, für junge Familien Wohnhäuser zu errichten und am Heimatort 
Familien zu gründen, um einer Überalterung der Bevölkerungsstruktur bzw. dem 
Abwandern der jüngeren Generation entgegenzuwirken. Der Charakter des Ortsteiles 
Stauden wird nicht verändert. Eine Orientierung am Gebäudebestand ist gegeben.   
 
Das definierte Satzungsgebiet ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar, da der Geltungsbereich nicht über die vorhandene Ortssituation 
hinausgreift, sondern lediglich die in der Örtlichkeit ablesbare Struktur ergänzt. 
 
 
Erschließung: 
Die ist durch die öffentliche Wasserversorgungs- bzw. Entwässerungseinrichtung 
sichergestellt. Die bestehende Gemeindestraße ist als Zufahrt für die bestehende und 
geplante Bebauung ausreichend. Sofern geplante Bauvorhaben nicht an die 
öffentliche Gemeindestraße angrenzen, sind im Grundbuch eingetragene Geh-, Fahrt- 
sowie Leitungsrechte nachzuweisen. 
 
Mit dem Bauantrag ist ein Entwässerungsplan mit Darstellung der Regenwasser-
ableitung und der Schmutzwasserableitung einzureichen. 
 
Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgung und an die 
zentralen Entwässerungsanlagen des Marktes Haag i. OB anzuschließen. 
  



Seite 5 von 8 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen: 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die ortsübliche Bewirtschaftung der 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen gelegentlich Geruchs-, Lärm- und 
Staubemissionen entstehen können. Diese Belastungen sind als ortsüblich und als 
zumutbar einzustufen und zu dulden. Bei Neubauten sind die Abstände zur 
Landwirtschaft entsprechend den Abstandsregelungen in den Arbeitspapieren des 
Bayerischen Arbeitskreises „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ zu 
berücksichtigen. 
 
Biotop- und Artenschutz 
Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung schließt Teilflächen eines 
biotopkartierten Bachlaufs (Biotop-Nr. 7838-1071-001) auf v.a. Flur-Nr. 1074/0 
Gemarkung Winden mit ein. 
Der Biotopkomplex setzt sich in diesem Bereich hauptsächlich aus einem nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Auwald zusammen, in welchem sich u.a. ältere 
Bäume mit artenschutzrechtlich relevanten Habitatstrukturen befinden (z.B. 
Baumhöhlen oder Rindenabplatzung). Bei solchen Strukturen handelt es sich um 
potenzielle Fortpflanzungs – und Ruhestätten von streng bzw. besonders geschützten 
Tierarten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) wie z.B. Fledermäusen und Vögeln. 
Es ist verboten gesetzlich geschützte Biotope erheblich zu beeinträchtigen bzw. zu 
zerstören (§ 30 Abs. 1 BNatSchG), sowie Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten von streng 
bzw. besonders geschützter Tierarten zu entnehmen oder zu beschädigen (§ 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG). 
Um das Biotop ist ein ausreichender Abstand von Bebauung frei zu halten, um eine 
unmittelbare Beeinträchtigung des Biotop bzw. die mittelbare Beeinträchtigung durch 
zukünftige Entnahmen von Altbäumen aufgrund entstehender Verkehrssicherheits-
bedenken zu vermeiden (§ 14ff BNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG). 
 
Einzelbauvorhaben: 
Die Einzelbauvorhaben sind zur Lückenfüllung möglichst nahe am Bestand 
anzuschließen. Die Bauanträge sind in enger Abstimmung mit der Gemeinde, der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde zu fertigen. 
 
 
Denkmalschutz:  
Auffinden von Bodendenkmälern: 
Auf den Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG (Bayerisches Denkmalschutzgesetz) wird 
verwiesen. „Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unmittelbar der 
unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.“ 
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und Leiter der Arbeiten, die zum Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zum Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die 
aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach 
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der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
 
Altlasten: 
Im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung sind keine Altlasten bekannt. 
 
 
Hinweise: 
Sämtliche Bau- und Pflanzmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind rechtzeitig mit den zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern abzustimmen. Auf 
das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der FSGV, Ausgabe 2013, 
wird hingewiesen. 
 
 
Hanglage und Außeneinzugsgebiet/Starkregenereignisse 
Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes kann ist Starkregen mit wild 
abfließendem Wasser zu rechnen, das auch in Gebäude eintreten kann. Es wird eine 
wassersensible Gebäudeplanung empfohlen. Bei der Entwässerung des Plangebietes 
ist auch der Abfluss und wild ablaufendes Wasser von außerhalb (z.B. Wiesen, Äcker) 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird empfohlen alle möglichen Wassereindring-
wege in geplante Gebäude bis zu den relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem 
muss durch entsprechend angepasste Nutzung der tieferliegenden Räume 
sichergestellt werden, dass empfindliches oder besonders wertvolles Inventar nicht 
durch Wassergefahren geschädigt werden kann. Auch bei barrierefreien Bauvorhaben 
muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksichtigt werden. Die 
Gebäude sind bis 25 cm über Gelände wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht 
und, soweit erforderlich ‐auftriebssicher-), dies gilt auch für Kelleröffnungen, 
Lichtschächte, Zugänge, Tiefgaragenzufahrten, Installationsdurchführungen etc.). 
Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der Keller zugelassen werden, sind 
diese ebenfalls so zu konstruieren, dass weder Grundwasser noch Oberflächenwasser 
zutreten kann. Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen 
kann der Abfluss des flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms 
gegebenenfalls so verändert werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für 
Ober‐ bzw. Unterlieger führt. § 37 WHG ist entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Es wird auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrücklich hingewiesen. 
Hierzu wird auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums verwiesen: 
www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser 
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere 
Informationen: www.elementar-versichern.de) 
 

http://www.elementar-versichern.de/
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Verfahrensvermerke 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB 

 
 

1. Aufstellungsbeschluss: 
Der Bauausschuss hat in der Sitzung vom ............... die Aufstellung der 
Außenbereichssatzung „Stauden“ beschlossen. 
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
 
 
 
2. Öffentliche Auslegung: 
Der Entwurf der Außenbereichssatzung „Stauden“ wurde in der Fassung vom ............... 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis einschließlich ............... öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am ............... ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
 
 
 
3. Beteiligung der Behörden: 
Zu dem Entwurf der Außenbereichssatzung „Stauden“ in der Fassung vom …………… 
wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ............... bis einschließlich   ............... beteiligt. 
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
 
 
 
4. Satzungsbeschluss: 
Die Marktgemeinde Haag i. OB hat mit Beschluss des Bauausschusses vom ............... 
die Außenbereichssatzung „Stauden“ in der Fassung vom ............... beschlossen. 
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
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5. Ausgefertigt: 
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
 
 
 
6. Bekanntmachung: 
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
........... Die Außenbereichssatzung „Stauden“ mit der Begründung wird seit diesem  Tag 
zu den ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen der Marktgemeinde Haag i. OB 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 
214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
Die Außenbereichssatzung „Stauden“ tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB).  
 
 
Haag i. OB, den .................................        –Siegel-        Schätz, 1. Bürgermeisterin 
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